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AmtsblAtt

Uder
der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinde Röhrig
- Der Bürgermeister -   5. September 2022

Benutzungs- und Entgeltordnung für die Nutzung von 
gemeindeeigenen beweglichen Sachen der Gemeinde 
Röhrig

1. Mit Beschluss Nr. 8/2022 vom 11. August 2022 hat der Ge-
meinderat die oben genannte Benutzungs- und Entgeltord-
nung beschlossen.

2. Die Benutzungs- und Entgeltordnung wurde mit Schreiben vom 
5. September 2022 beim Landratsamt Eichsfeld angezeigt.

Preiß
Bürgermeister

Benutzungs- und Entgeltordnung  
für die Nutzung von gemeindeeigenen  

beweglichen Sachen der Gemeinde Röhrig
Auf Grund der §§ 2 Abs. 1 und 18 Abs. 2 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 87) hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Röhrig in seiner Sitzung am 11. August 
2022 folgende Benutzungs- und Entgeltordnung beschlossen:

1. Benutzungsordnung

§ 1
Nutzung von Sachen

Die Gemeinde Röhrig stellt aus ihrem Bestand zur Nutzung an 
Einwohner der Gemeinde Röhrig:
a) Arbeitsstundensatz (Bauhofmitarbeiter)
b) Aufsitzmäher (klein)
c) Freischneider (groß)
d) Freischneider (klein)
e) Heckenschere
f) Motorsäge
g) Handrasenmäher

§ 2
Zuständigkeit

Die Nutzung der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Gegenstän-
de ist beim Bürgermeister bzw. bei einem vom Bürgermeister be-
nannten Verantwortlichen anzumelden und von diesen Personen 
zu genehmigen.

§ 3
Bestellung und Nutzung

Die Bestellung/Nutzung bedarf grundsätzlich der Schriftform. Ein 
Rechtsanspruch auf Nutzung besteht nicht. Für die Nutzung wird 
ein Benutzungsentgelt gemäß Anlage - Entgeltordnung - erhoben.

§ 4
Besondere Nutzungsbestimmungen

Alle Fahrzeuge sowie die Großgeräte können nur in Verbindung 
mit den Mitarbeitern des Bauhofes genutzt werden.
Die genutzten Maschinen, Geräte und Gegenstände sind der 
Gemeinde in ordnungsgemäßem Zustand zurück zu geben. Die 
Rückgabe wird von der Gemeinde bestätigt.

§ 5
Haftung

Der Nutzer hat die Maschinen/Geräte/Gegenstände so einzu-
setzen bzw. so zu behandeln, dass die Gefahr einer Beschädi-
gung weitestgehend ausgeschlossen ist. Sollte es dennoch zu 
Beschädigungen gekommen sein, die der Nutzer schuldhaft zu 
vertreten hat, so muss dieser für die Reparaturkosten, oder, falls 
die Instandsetzung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand und 
Kosten verbunden ist, für den Ersatz des genutzten Gegenstan-
des zum Zeitwert aufkommen.
Bei Beschädigung durch leichte Fahrlässigkeit des Nutzers ent-
scheidet der Gemeinderat über eine angemessene Kostenbetei-
ligung für Reparatur bzw. Neuanschaffung.
Der Nutzer haftet auch für Beschädigungen am Eigentum der 
Gemeinde, wenn diese durch Personen eintreten, für deren Ein-
satz der Nutzer verantwortlich ist.
Die Gemeinde haftet für Unfälle, Schäden und Verluste nur, 
wenn die Geschädigten nachweisen, dass die von der Gemeinde 
beauftragte Person, z. B. den Fahrer des Fahrzeuges, ein Ver-
schulden trifft.
Die Gemeinde ist von jeglichen Ersatzansprüchen freizustellen, 
die aus der Nichtbeachtung dieser Benutzungsordnung entstehen.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung einschließlich Anlage - Entgeltord-
nung - tritt mit Gemeinderatsbeschluss in Kraft.

Röhrig, 11. August 2022

Preiß
Bürgermeister   (Siegel)

Anlage

2. Entgeltordnung
1. Für die Nutzung der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte,
 Gegenstände werden folgende Entgelte erhoben:

Lfd. Nr. EUR pro
1 Arbeitsstundensatz 

(Bauhofmitarbeiter)
25,00 AK/Stunde

2 Aufsitzmäher klein 20,00 Stunde
3 Freischneider groß 20,00 Stunde
4 Freischneider klein 15,00 Stunde
5 Heckenschere 10,00 Stunde
6 Motorsäge 15,00 Stunde
7 Handrasenmäher 15,00 Stunde

2. Alle Fahrzeuge und Großgeräte können nur in Verbindung 
mit den Mitarbeitern des Bauhofes zu dem unter Absatz 1 
benannten Stundensatz genutzt werden.

3. Für andere, dem Gemeinwohl dienende Zwecke, wie z. B. der 
Durchführung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine etc. 
wird von der Erhebung eines Nutzungsentgelts abgesehen.

Röhrig, 11. August 2022

Preiß
Bürgermeister  (Siegel)
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Die Gemeinde haftet für Unfälle, Schäden und Verluste nur, wenn die 
Geschädigten nachweisen, dass die von der Gemeinde beauftragte 
Person, z. B. den Fahrer des Fahrzeuges, ein Verschulden trifft.
Die Gemeinde ist von jeglichen Ersatzansprüchen freizustellen, 
die aus der Nichtbeachtung dieser Benutzungsordnung entstehen.

§ 6
Inkrafttreten

Die Benutzungsordnung einschließlich Anlage - Entgeltordnung 
- tritt mit Gemeinderatsbeschluss in Kraft.

Steinheuterode, 22. August 2022

Spies
Bürgermeisterin   (Siegel)

Anlage

2. Entgeltordnung
1. Für die Nutzung der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte,
 Gegenstände werden folgende Entgelte erhoben:

Lfd. Nr. EUR pro
1 Arbeitsstundensatz 

(Bauhofmitarbeiter)
25,00 AK/Stunde

2 Aufsitzmäher klein 20,00 Stunde
5 Freischneider groß 20,00 Stunde
6 Freischneider klein 15,00 Stunde
7 Heckenschere 10,00 Stunde
8 Motorsäge 15,00 Stunde
9 Multicar M25 30,00 Stunde
10 Handrasenmäher 15,00 Stunde

2. Alle Fahrzeuge und Großgeräte können nur in Verbindung 
mit den Mitarbeitern des Bauhofes zu dem unter Absatz 1 
benannten Stundensatz genutzt werden.

3. Für andere, dem Gemeinwohl dienende Zwecke, wie z. B. der 
Durchführung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine etc. 
wird von der Erhebung eines Nutzungsentgelts abgesehen.

Steinheuterode, 22. August 2022

Spies
Bürgermeisterin  (Siegel)

Gemeinde Uder
- Der Bürgermeister -   5. September 2022

1. Änderung zur Benutzungsordnung für die Vergabe 
von Räumen, öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen 
und gemeindeeigenen Anlagen der Gemeinde Uder

1. Mit Beschluss Nr. 10/2022 vom 31. August 2022 hat der Ge-
meinderat die oben genannte 1. Änderung zur Benutzungs-
ordnung beschlossen.

2. Die 1. Änderung zur Benutzungsordnung wurde mit Schrei-
ben vom 5. September 2022 beim Landratsamt Eichsfeld an-
gezeigt.

Martin
Bürgermeister

1. Änderung zur Benutzungsordnung für die 
Vergabe von Räumen, öffentlichen  
Gemeinschaftseinrichtungen und  

gemeindeeigenen Anlagen der Gemeinde Uder
Der Gemeinderat der Gemeinde Uder hat in seiner Sitzung am 
31. August 2022 folgende 1. Änderung zur Benutzungsordnung 
für die Vergabe von Räumen, öffentlichen Gemeinschaftseinrich-
tungen und gemeindeeigenen Anlagen der Gemeinde Uder vom 
7. Januar 2021 beschlossen:

§ 1
Änderungen

Absatz 1 - V. Nebenkosten - der Anlage Entgelttarif
erhält folgende Fassung:

Die Kosten für Strom, Wasser und Gas werden nach Zählerstand 
berechnet,
Strom = 0,60 EUR/kWh, Wasser = 8,00 EUR/m³, Gas = 1,60 
EUR/m³.

Gemeinde Steinheuterode
- Der Bürgermeister -   5. September 2022

Benutzungs- und Entgeltordnung für die Nutzung von 
gemeindeeigenen beweglichen Sachen der Gemeinde 
Steinheuterode

1. Mit Beschluss Nr. 5/2022 vom 22. August 2022 hat der Ge-
meinderat die oben genannte Benutzungs- und Entgeltord-
nung beschlossen.

2. Die Benutzungs- und Entgeltordnung wurde mit Schreiben vom 
5. September 2022 beim Landratsamt Eichsfeld angezeigt.

Spies
Bürgermeisterin

Benutzungs- und Entgeltordnung  
für die Nutzung von gemeindeeigenen  

beweglichen Sachen  
der Gemeinde Steinheuterode

Auf Grund der §§ 2 Abs. 1 und 18 Abs. 2 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 87) hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Steinheuterode in seiner Sitzung am 22. August 
2022 folgende Benutzungs- und Entgeltordnung beschlossen:

1. Benutzungsordnung

§ 1
Nutzung von Sachen

Die Gemeinde Steinheuterode stellt aus ihrem Bestand zur Nut-
zung an Einwohner der Gemeinde Steinheuterode:
a) Arbeitsstundensatz (Bauhofmitarbeiter)
b) Aufsitzmäher (klein)
c) Freischneider (groß)
d) Freischneider (klein)
e) Heckenschere
f) Motorsäge
g) Multicar M25
h) Handrasenmäher

§ 2
Zuständigkeit

Die Nutzung der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Gegenstän-
de ist beim Bürgermeister bzw. bei einem vom Bürgermeister be-
nannten Verantwortlichen anzumelden und von diesen Personen 
zu genehmigen.

§ 3
Bestellung und Nutzung

Die Bestellung/Nutzung bedarf grundsätzlich der Schriftform. Ein 
Rechtsanspruch auf Nutzung besteht nicht. Für die Nutzung wird 
ein Benutzungsentgelt gemäß Anlage - Entgeltordnung - erhoben.

§ 4
Besondere Nutzungsbestimmungen

Alle Fahrzeuge sowie die Großgeräte können nur in Verbindung 
mit den Mitarbeitern des Bauhofes genutzt werden.
Die genutzten Maschinen, Geräte und Gegenstände sind der 
Gemeinde in ordnungsgemäßem Zustand zurück zu geben. Die 
Rückgabe wird von der Gemeinde bestätigt.

§ 5
Haftung

Der Nutzer hat die Maschinen/Geräte/Gegenstände so einzu-
setzen bzw. so zu behandeln, dass die Gefahr einer Beschädi-
gung weitestgehend ausgeschlossen ist. Sollte es dennoch zu 
Beschädigungen gekommen sein, die der Nutzer schuldhaft zu 
vertreten hat, so muss dieser für die Reparaturkosten, oder, falls 
die Instandsetzung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand und 
Kosten verbunden ist, für den Ersatz des genutzten Gegenstan-
des zum Zeitwert aufkommen.
Bei Beschädigung durch leichte Fahrlässigkeit des Nutzers ent-
scheidet der Gemeinderat über eine angemessene Kostenbetei-
ligung für Reparatur bzw. Neuanschaffung.
Der Nutzer haftet auch für Beschädigungen am Eigentum der 
Gemeinde, wenn diese durch Personen eintreten, für deren Ein-
satz der Nutzer verantwortlich ist.
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§ 2
Inkrafttreten

§ 1 tritt am 1. September 2022 in Kraft.

Uder, 31. August 2022

Martin
Bürgermeister   (Siegel)

Verwaltungsgemeinschaft Uder
- Vorsitzender -   5. September 2022

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 4 Abs. 1 der Bekanntmachungssatzung der Verwaltungs-
gemeinschaft Uder vom 8. Februar 2000 sowie deren Änderungen 
gibt die Verwaltungsgemeinschaft Uder die nachfolgende 1. Nach-
tragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Uder 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden. 
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese 
Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 3/2022 vom 13. Juli 2022; hat die Gemein-
schaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Uder die 
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 26. August 
2022 die Nachtragshaushaltssatzung sowie den Nachtrags-
haushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom 17. September bis 5. Ok-
tober 2022 während der Dienstzeiten in der Verwaltungsgemein-
schaft Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 Uder 
öffentlich aus. Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und Be-
schlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjah-
res die Möglichkeit zur Einsichtnahme.

Heddergott
Vors. der VG Uder

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Uder,  

Landkreis Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
17. Februar 2022 (GVBl. S. 90), erlässt die Verwaltungsgemein-
schaft Uder folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit 
festgesetzt; dadurch werden

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Uder, 
Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2022 

 
 
Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 90), erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Uder 
folgende Nachtragshaushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden 
 

erhöht um vermindert um

gegenüber 
bisher

auf nunmehr 
festgesetzt

a) im Verwaltungshaushalt  

    die Einnahmen 54.400 800 1.384.500 1.438.100

    die Ausgaben 90.800 37.200 1.384.500 1.438.100

b) im Vermögenshaushalt 

    die Einnahmen 35.700 14.400 104.300 125.600

    die Ausgaben 22.300 1.000 104.300 125.600

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschließlich 

des Nachtrages

 
 

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Umlagen zur Finanzierung der Ausgaben der Verwaltungs-
gemeinschaft Uder und der Ausgaben aus der Feuerwehrzweck-
vereinbarung werden nicht geändert.

§ 5

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geän-
dert.

§ 6

Es gilt der am 13. Juli 2022 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in 
Kraft.

Uder, 5. September 2022

Heddergott
Vors. der VG Uder   (Siegel)
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-

Holstein und Bayern zuständig. In den Zuständigkeitsbereich von TransnetBW fallen der südliche 
Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-  

TransnetBW GmbH 
+49 (0) 800 / 380 47 01 
suedlink@transnetbw.de 
Transnetbw.de/suedlink  
 

Bei Fragen und Mitteilungen zur 
Durchführung der bauvorbereitenden 
Maßnahmen stehen wir Ihnen zur 
Verfügung. 

Kontakt für Rückfragen 

Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT TSO GmbH 
planen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen den Bau der 
erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. Aktuell läuft für den 
Abschnitt C2 von SuedLink (zwischen der Landesgrenze Nieder-
sachsen/Hessen bei Friedland bis zum Werratal bei Herleshausen)  
das Planfeststellungsverfahren. Die Bundesnetzagentur hat hierzu den 
Untersuchungsrahmen nach § 20 Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
(NABEG) festgelegt. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens finden unter 
anderem Untersuchungen zum Baugrund und Trassenbesichtigungen statt. 
Die Baugrunduntersuchungen dienen dazu, einen Leitungsverlauf zu finden, der 
die Belange von Mensch, Natur und Umwelt bestmöglich berücksichtigt. Mithilfe 
der Untersuchungen vertiefen wir deshalb unsere Kenntnisse der jeweiligen 
lokalen Voraussetzungen des Baugrunds. Die Trassenbesichtigungen dienen der 
Erkundung örtlicher Gegebenheiten. Die gewonnenen Daten und deren fachliche 
Bewertung sind Bestandteil der sogenannten Unterlagen nach § 21 NABEG. Erst 
mit der Einreichung dieser Unterlagen erfolgt der Vorschlag für einen konkreten 
Leitungsverlauf.  
Mit den geplanten Untersuchungen ist keine Festlegung für einen 
Leitungsverlauf verbunden. 

Umfang der Untersuchungen 
 
Zu den geplanten Untersuchungen zählen neben den eigentlichen Bau-
grunduntersuchungen baubegleitende Maßnahmen wie die ökologische, 
bodenkundliche und archäologische Baubegleitung, Vermessungsarbeiten oder 
bei Bedarf Kampfmitteluntersuchungen durch Flächen- oder Bohrlochsondierung. 
Für den An- und Abtransport aller für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen 
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge und Materialien müssen öffentliche und private 
Straßen und Wege in Anspruch genommen werden. Die nachfolgend dar- 
gestellten Arbeiten sind möglicherweise nicht in vollem Umfang auf jedem 
betroffenen Grundstück erforderlich. Art und Umfang der zum Einsatz 
kommenden Bohrverfahren und -geräte richten sich nach den individuellen 
Zielsetzungen und Anforderungen vor Ort. 

Informationen zu den Baugrunduntersuchungen 
 
Für die Baugrunduntersuchungen werden mit einem Bohrgerät (Bohrungen mit 
einem Durchmesser von bis zu 320 mm) Bodenproben von ca. 1 Meter Länge in 
2 bis 70 m Tiefe entnommen. Dabei wird ein Lkw mit einklappbarem Bohrturm und 
separatem Bohrgestänge eingesetzt. Die Bohrungen werden an möglichst gut 
zugänglichen Stellen mit geringstmöglicher Störung der Flächennutzung erfolgen. 
Nach Abschluss der Bohrarbeiten werden die Bohrlöcher wieder fachgerecht 
verfüllt. Zeitlich parallel und in unmittelbarer Nähe zu den Kernbohrungen werden 
Drucksondierungen durchgeführt. Hierbei wird ein Messkopf an einem Gestänge 
(Durchmesser ca. 3,5 cm) bis zu 20 Meter in den Boden eingebracht. Für die 
Zuwegung zu den einzelnen Baugrund-Aufschlüssen werden außerhalb von 
befestigten Wegen Lastverteilerplatten und ggf. Schotteranschüttungen mit 
Geotextilunterlage ausgelegt bzw. eingebaut, welche nach Fertigstellung des 
jeweiligen Aufschlusses wieder rückgebaut werden. Auf einzelnen Flurstücken 
werden Schürfgruben mit bis zu 2 Meter Tiefe zur Entnahme von Bodenproben 
ausgehoben und im Anschluss wieder fachgerecht verfüllt. Bei Verdacht auf 
Kampfmittel ist eine Kampfmitteluntersuchung notwendig (dies wird vom 
verantwortlichen Feuerwerker nach § 20 SprengG festgelegt). Sondierungen und 
Kampfmitteluntersuchungen dauern nur wenige Stunden; für die Ausführung der 
Bohrungen sind pro Untersuchungsstelle ein bis zwei Tage Dauer zu erwarten. 
Pro Untersuchungsstelle sind mehrere Kernbohrungen (DIN EN ISO 22475-1) und 
Drucksondierungen (DIN EN ISO 22476-1 oder 22476-2) möglich. 
 
Trassenbesichtigungen 
 
Bei den Trassenbesichtigungen ermitteln wir Umweltdaten, Informationen über 
Kreuzungspunkte sowie die örtlichen Gegebenheiten mit Blick auf geografisch 
und geologische Gesichtspunkte. Die Trassenbefahrungen werden durch 
Kleingruppen von zwei Personen mit normalen Pkws durchgeführt. Diese 
benutzen öffentliche Wege und befahren Privatwege nur dort, wo es unbedingt 
notwendig ist. Bei der Trassenbesichtigung werden keine besonderen Geräte 
eingesetzt, sondern lediglich fotografische Aufnahmen und Notizen angefertigt. 
 

Geophysikalische Untersuchungen 
 
Um geophysikalische Eigenschaften in der Bodentiefe bewerten zu können, 
werden ca. 20 cm lange Elektroden in einem Abstand von 0,5 m bis zu 20 m in 
den Boden eingebracht und mit Kabeln verbunden. Durch die Messarbeiten 
werden keine nennenswerten Flurschäden verursacht. 
 
Baubegleitungen 
 
Bei den ausgewählten Querungsbereichen werden die Baugrunduntersuchungen 
von ökologischen, bodenkundlichen sowie archäologischen Baubegleitungen 
überwacht. Diese sorgen für die Einhaltung der umweltgerechten, boden-
kundlichen und archäologischen Standards und Auflagen mit dem Ziel, unnötige 
Eingriffe in Natur und Landschaft und in den Boden auszuschließen sowie 
Schäden an archäologischen Denkmälern und Objekten zu vermeiden. 

Eventuelle Schäden 
 
Im Rahmen der Baubegleitungen und der Vermessungsarbeiten sind 
Mitarbeitende mit Pkw, per Quad, per Rad oder zu Fuß unterwegs und werden 
ggf. zeitlich begrenzt Markierungen setzen, wodurch keine Schäden an den 
Grundstücken entstehen. Baumaschinen werden bei diesen Maßnahmen nicht 
eingesetzt. Bei den Baugrunduntersuchungen sind die oben beschriebenen 
Geräte im Einsatz. Sollte es trotz aller Vorsicht bei der Ausführung der 
Baugrunduntersuchungen und weiteren bauvorbereitenden Maßnahmen zu 
Schäden oder unmittelbaren Vermögensnachteilen kommen, werden diese durch 
die TransnetBW GmbH oder den von ihr beauftragten Firmen entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
angemessen entschädigt. 

Bekanntmachung und Termine 
 
Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten ergibt sich aus  
§ 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit  
§ 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den 
Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten mitgeteilt. Der 
zeitliche Ablauf der Untersuchungen hängt von äußeren Umständen ab, z. B. von 
örtlichen Gegebenheiten und von den wetterbedingten Bodenverhältnissen. Die 
betroffenen Grundstücke ergeben sich aus der entsprechenden Flurstückliste und 
den zugehörigen Planunterlagen, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden 
(genauer Auslageort: siehe Infokasten unten). Aufgrund der Größe des 
Untersuchungsgebiets und Vielzahl der Eigentümer und Nutzungsberechtigten 
wird es leider nicht möglich sein, jeden Eigentümer und Nutzungsberechtigten 
persönlich vor dem Betreten ihrer Grundstücke bzw. Wege einzeln über die 
Zuwegungen zu informieren.  
 
Baugrunduntersuchungen, Trassenbesichtigungen und weitere 
bauvorbereitende Maßnahmen in der Gemeinde Asbach-Sickenberg und der 
Gemeinde Dietzenrode/Vatterode der Verwaltungsgemeinschaft Uder 
Zeitraum: 04.10.2022 bis 31.03.2023 
 
Baugrunduntersuchungen, Trassenbesichtigungen: Gemeinde Asbach-Sickenberg 
Trassenbesichtigungen: Gemeinde Dietzenrode/Vatterode 
 
Auslageort der Flurstückliste und Planunterlagen zur öffentlichen Einsicht: 
Verwaltungsgemeinschaft Uder, Bauamt im Rathaus, Siedlung 14, 37318 Uder 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der ausgelegten Unterlagen nur  
nach telefonischer Anmeldung unter Telefonnummer 036083 480-10 möglich ist. 
 
Bitte beachten Sie die aktuellen Coronabestimmungen der Kommune. 

Ankündigung von Baugrunduntersuchungen, Trassenbesichtigungen 
und weiteren bauvorbereitenden Maßnahmen 
Gemeinden Asbach-Sickenberg und Dietzenrode/Vatterode der Verwaltungsgemeinschaft Uder


